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Auszug aus dem
Gutachten iiber die Regulierung des Bodensees.

III. Die Regulierung.

Die Tieferlegung der Hochwasserstinde bildet auch
heute noch die vornehmste Aufgabe der Regulierung. Da-
mit geht Hand in Hand die Ausgleichung der Wassermenge
des Rheins.

Die Regulierung ist noch an eine Bedingung ge-
bunden: Die sekundliche Wassermenge des Rheines wvon
Stein abwirts darf noch der Regulicrung den bis heute er-
reichten Hochstbetrag wvon ro6z m3 nicht iiberschreiten. Es
ist dies die sogenannte ,Schaffhauser Bedingung“.

1. Das Pringip der Regulierung.

Die Losung der Regulierungsaufgabe liegt in der
ginzlichen Uminderung des derzeitigen Wasserhaushaltes
des Bodensees mittelst verinderter Abflussverhiltnisse.

Die Tieferlegung der Hochwasserstinde, bezw. das
Einhalten einer Hochwassergrenze kann nicht erreicht
werden durch Gleichsetzung der Abflussmenge und der Zu-
flussmenge. Eine Erhohung der Abflussmenge aus dem
Untersee lidsst die ,Schaffhauser Bedingung® nicht zu, und
die Herabminderung der Zuflussmenge durch Anlage kiinst-
licher Akkumulationsbassins im obern Rheinlauf kann noch
keine Beriicksichtigung finden. Folglich fithrt nur eine Er-
hohung des Retentionsvermégens zum Ziele. Die notwendige
Retention des Sees wird geschaffen durch die Verzogerung
des Ansteigens des Seespiegels vor Eintreffen der Hoch-
wasserwellen. Hierzu ist die Umgestaltung der an die Seen
anschliessenden Flusstrecken erforderlich, und zwar in der
Weise, dass eine Tieferlegung der Flussohle einzutreten
hat, Der Ausgleich der Rheinwassermenge, d. h. die Ab-
gabe bestimmter Wassermengen bei verschiedener See-
spiegelhthe, bedingt die Errichtung eines beweglichen
Wehres am Ausfluss des Untersees.

2. Die Grenzen der regulierten Wasserspiegelhihen.

Als Niederwassergrenze des Bodensees ist mit Riick-
sicht auf die Schiffahrt eine Wasserspiegelhthe von 3,00 m
am Pegel in Rorschach (Nullpunkt = 395,42 ) angesetst.
Die Hochwassergrenze von 5,00 m am gleichen Pegel ent-
spricht einem Seespiegel, der die Ufergelinde nicht unter
Wasser setzt. Die kiinstliche Staugrenze des Sees ist ab-
hingig von der vorgesehenen Hochwassergrenze, indem
der zwischen diesen beiden Grenzen verbleibende Raum die
maximale Hochwasserwelle muss aufzunehmen vermdgen.
Da nun die Pegelbeobachtungen Anschwellungen der See-
spiegelhdhe bis 71 e in 48 Stunden aufweisen und sich
solche Hochfluten in den Monaten Juni bis September ein-
stellten, wird fiir die Verwendung des Bodensees als Reserve-
und Ausgleichbecken folgende Bedingung festgelegt:

Die Fiinstliche Stanung des Sees darf den Sland von
4,30 m am Pegel Rorschach nicht vor der zweiten Hilfte
September iiberschreiten. Eine Stauung iiber den Stand wvon
4,30 m bis zur schidlichen Grenze von 4,60 m?) ist Ende
September und spiiter nur unter Beriicksichtigung simtlicher
meteorologischen Ervscheinungen suldssig. Als eigentliche Stau-
grenze gilt jedoch die Seespiegelhiohe von 399,72 m. ii. M. =
4,30 m am Pegel Rorschach.

Diese drei- Wasserspiegelgrenzen der Regulierung be-
tragen fiir den Untersee (Pegel Mammern): Absenkungs-
grenze 2,92 m, als normale Staugrenze 4,31 m und als
Hochwassergrenze 5,00 m.

1) Erhebungen bei den Bodenseestidien ergaben, dass sich bei dieser
Wasserspiegelhéhe ein Riickstau auf die Kloaken unangenehm fiihlbar mache.

3. Die Abflussmengenkurven der Regulierung.

Wie die zurzeit bestehenden Abflussverhéltnisse der
Seen in der Form von Abflussmengenkurven zur Darstellung
gelangten, werden auch die zukiinftigen Verhiltnisse in
dieser Weise zum Ausdruck gebracht. Die im ,Prinzip der
Regulierung® niedergelegten Grundsitze dienten als Weg-
leitung fiir die Berechnung der neuen Kurven. Der Schwer-
punkt des Prinzips bestand darin, durch die Verzdgerung
des Ansteigens des Nieder- und Mittelwasserspiegels die
Tieferlegung des Hochwasserspiegels zu bewirken. Dies setzt
voraus, dass bei diesen Seespiegelhdhen eine weitaus gréssere
Wassermenge zum Abfluss gelangt als jetzt; die gesamte
Tieferhaltung der Mittelwasserstinde ermoglicht dann die
Aufnahme der Hochflut innerhalb der Hochwassergrenze.
Unter Beriicksichtigung der ,Schaffhauser Bedingung“ und
unter Verwendung der iblichen Formeln iiber Wasser-
bewegung erfolgte die Konstruktion der ,Abflussmengen-
kurve des Untersees nach der Regulierung“, Wihrend bei
den derzeitigen Abflussverhiltnissen bei einem Stand des
Untersees von 3,00 7,2 am Pegel Mammern 214,5 m2 und
bei einem Stand von 5,00 m 780,6 m? pro Sekunde aus
dem Untersee abfliessen, soll mit der Korrektion die Moglich-
keit geschaffen werden, bei diesen Stinden bedeutend
grossere Wassermengen zum Abfluss gelangen zu lassen.

Nachfolgende Tabelle gibt in Intervallen von 5 zu
5 cm die zukiinftigen, sekundlichen Abflussmengen aus dem
Untersee bei Pegelstinden in Mammern von 2,92 bis 4,79 m.

Pegel | m3/sek || Pegel | m3[sck Pegel | m3/sek || Pegel | m3/sck
2,92 140 190 4,40
e (3RS > 535 o 695 ; 869
195 402 3,45 550 3,95 712 4,45 887
,00 ,50 ,00 ,50
e e o
’10 &) 3’60 58 4’10 s ’60 o
311 446 ’6 596 71 ']63 4)6 941
3,15 46T 3,05 s 4,15 781 4,05 059
,20 .70 ,20 70
Sl i oRe e
ea A an | 645 ElEE 4 995
B 506 3’8 661 ol 833 #7191 1000
3,35 521 3,95 678 4.35 851
3.40 3,90 4,40
550 " !
[
s ‘/“
500— N § g\\\\d““ E
Massiabe '§ Q: o e |
Mammern 1m(= 20mm. <
PEgE/smmfi{ﬁaar‘sm;:n 1m=T%rjrm& 5% ‘{% “%e(\ > Wrsee
ser l q “‘\“55 N

% e
<

2

)%

o)
“\e“ P'\\\Qv’“
DL
(i
WA

P

Pegel Mammern (Pegel-Nullpunk! « 395.16m. 1191 )
=
|
A,
e s
Goy 1~578
z
%
2NZ
2,
%,

25

300 —— / —
‘
. il

t
0 100 200 300 400 300 600 700 800 900 1000
Wassermenge mySek

!

| |
SRRZ
I T

tHa.2s
Hazs

Ha

S Pegel Rorschach(Pegsl-Nullpunkt- 385,42 16¥1811)
I 1 1 T

Abb, 2.
der Regulierung, bezogen auf die Pegel in Rorschach und Mammern,

Kurven der Abflussmengen aus dem Untersee vor und nach

Auf Grund der gleichen Ueberlegung, gemiss der die
Uebertragung der ,Abflussmengenkurve des Untersees vor
der Regulierung“ auf den Obersee vorgenommen wurde,
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erfolgt die Aufstellung der neuen Kurve des Obersees
unter Beriicksichtigung der Hohenrelation zwischen Ober-
see und Untersee. Der zukiinftigen Abflussmengenkurve
des Obersees kann Geltung verschafft werden, entweder
durch eine Vergrosserung des Profiles bei Konstanz oder
durch eine Gefillserhshung zwischen Obersee und Untersee.
Welche Losung die vorteilhafteste sein wird, kann nur
durch rechnerische Untersuchungen festgelegt werden;
dazu fehlen aber noch die Unterlagen. Verschiedene Er-
scheinungen bei Hochwasserstinden beider Seen weisen
jedoch darauf hin, dass eine Gefillserhdhung zum Ziele
fithren konnte.

4. Die Wirkung der Rheindurchstiche im st. gallischen Rheintal
auf die Wasserstinde des Bodensees.

Eine eventuelle Wirkung der Rheindurchstiche auf die
Wasserstinde des Bodensees, bezw. auf die Vornahme der
Regulierung musste ebenfalls in Berticksichtigung gezogen
werden. Durch die Durchstiche bei Fussach und Diepoldsau
erfahrt der Rheinlauf eine Verkiirzung von 9987 m. Im
allgemeinen tritt durch Kiirzung des Flusslaufes am obern
Ende eines Durchstiches eine Senkung der Sohle ein, die
dem absoluten Gefille des untersten Teiles der ausge-
schalteten Flusstrecke, die gleich ist der Linge der Ver-
kiirzung des Laufes, entspricht. Diese Senkung des neuen
Flussbettes am obern Ende schneidet sich riickwirts ein
und erhoht das Gefille iber den Bereich des Durchstiches
hinaus. Durch die Verkiirzung des Laufes und durch die
Erhohung des Gefilles, bezw. der Wassergeschwindigkeit
bei gleichbleibender Wassermenge, tritt eine Reduktion der
Ablaufszeit einer Hochwasserwelle ein.

Die Wirkung der Rheindurchstiche auf die Wasser-
stinde des Bodensees untersuchte nun Herr Oberingenieur
Wey bereits in eingehender Weise in einer Abhandlung,
betitelt: ,Der Einfluss der projektierten Rheindurchstiche
bei Diepoldsau und Brugg-Fussach auf die Wasserspiegel-
héhe im Bodensee“.1) Herr Wey restimiert am Schlusse
seiner Ausfithrungen wie folgt: ,Der Effekt der Durchstiche
bestinde hiernach einzig darin, dass die Hochwasser etwa
11/, Stunden friher im Bodensee anlangen, infolgedessen

1) ¢ Schweizerische Bauzeitung»>, Band XVIII, Nr. 9, 10 und 1I.

wiirde das Steigen des Sees um so viel friher stattfinden,
aber auch gleich viel frither beendet und voriiber sein, so-
dass die hohen Seestinde nur der Zeit nach um 11/, Stunden
verschoben erscheinen, in ihrem Verlauf aber keine spiir-
bare Aenderung erleiden.“

Fiir die Berechnung des kiinstlichen Wasserhaushaltes
der Regulierung konnte somit die Wirkung der Rheindurch-
stiche ausser acht gelassen werden.

5. Die Wasserstinde des Rheins in Basel.

Die Forderung, die die Rheinschiffahrt an die Regu-
lierung des Bodensees stellt, fithrte zur Untersuchung der
Wasserstinde des Rheins in Basel. Das Begehren der Schiff-
fahrt geht auf moglichst lang andauernde Einhaltung des
Wasserspiegels von 1,00 7 am Pegel ,Schifflinde“ in Basel.
Bei diesem Pegelstand ist im Rhein zwischen Basel und
Strassburg die nétige Fahrtiefe vorhanden. Wie bereits frither
erwihnt wurde, findet in Basel eine fortwidhrende Vertiefung
der Rheinsohle statt. Diese Senkung setzt sich jedoch nicht
im gleichen Masse auf die ganze Flusstrecke Basel-Strass-
burg fort, sodass der fiir die Schiffahrt notwendige Pegel-
stand nicht eine der Sohlensenkung parallel verlaufende
Tieferlegung erfahrt. Mit der Sohle senken sich aber die
natiirlichen Wasserstande des Rheins, somit tritt eine Ver-
minderung der Anzahl Tage mit Pegelstinden von 1,0
ein, Die Mittellinie der Haufigkeitskurven fiir die zehn
Jahre 1893 bis 1902 ergibt eine Benetzung des Pegels von
1,0 m und dariiber mit 205 Tagen, die analoge Linie fir
die Zeit von 1903 bis 1909 nur noch eine solche mit
196 Tagen. Diese Zahlen iiber die Benetzungsdauer sind
aber nicht gleichbedeutend mit der Dauer wirtschaftlicher
Schiffahrt. Als eigentliche Schiffahrtsperiode kann nur ein
Zeitraum in Betracht fallen, der ohne nennenswerte Unter-
brechung die erforderliche Wasserspiegelhohe aufweist. Fur
die Jahre 1903 bis 19og erhdlt man an Hand der Pegel-
kurven als Mittel einer wirtschaftlichen Schiffahrtsperiode
nur 173 Tage.

Fuar die Regulierung des Bodensees im besondern
kommt die Senkung der Rheinsohle in Betracht infolge der
Zunahme der sekundlichen Wassermenge, die als Ergdnzung
der Rheinwassermenge dem See entnommen werden muss,
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Abb. 5. Wasserspiegelhohen des Bodensees am Pegel Rorschach i. d. J. 1890, 1900/09 u. 1910
und ideelle Leitlinie fiir die Wasserspiegelhéhen der Regulierung.

um den Pegelstand von 1,0 m einhalten zu kénnen. In der
Zeit von 1893 bis 1911 erhohte sich die sekundliche Durch-
flussmenge des Rheins im Pegelprofil ,Schifflinde® fiir den

Stand von 1,0 m von 780 auf 972 m8.
Die Leistungsfahigkeit des Sees in
seiner Eigenschaft als Reservebecken
geht also mit zunehmender Senkung
der Sohle in Basel zuriick. Mit der
Regulierung des Bodensees sollte also
unbedingt eine Regulierung der Nieder-
wasserverhiltnisse auf der Strecke
Basel-Strassburg erfolgen. Indem auf
der badisch-schweizerischen Strecke auch
bei Wasserstinden unter 1,00 # am
Pegel Basel geniignd Fahrtiefe vorhan-
den ist, kommt dem Bodensee fiir den
Ausgleich der Rheinwassermenge zum
Zwecke der Schiffahrt weit mehr Bedeu-
tung zu fur die Strecke Basel-Strass-
burg als fiir diejenige oberhalb Basel.

Die Regulierung des Bodensees in
Verbindung mit einer Regulierung des
Niederwassers unterhalb Basel erschliesst
also. erst eine wirtschaftliche Schiffahrt
Basel-Bodensee und erméglicht erst
einen rationellen Wasserhaushalt im
Rheingebiet.

6. Berechnung der Regulierung.

Um einerseits die Richtigkeit des
Prinzips der Regulierung und der auf-
gestellten Abflussmengenkurve nachzu-
weisen und um anderseits die erziel-
baren Vorteile fiir Schifffahrt und Kraft-
anlagen festzustellen, wurde die Berech-
nung des kiinstlichen Wasserhaushaltes
des Bodensees fiir einige Jahre durch-
geftihrt.

Ueber die Verteilung der im Boden-
see akkumulierten Wassermenge wird
im gegebenen Falle zwischen den Inter-
essenten — Schiffahrt und Kraftwerke

— wohl eine Vereinbarung getroffen werden miissen. In-
den vorgenommenen Berechnungen wurde der Schiffahrt
spezielle Aufmerksamkeit geschenkt, in der Absicht, die
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Abb. 4. Schwankungen des Wasserspiegels und der Abflussmengen des Untersees vor und nach der Regulierung, fiir das hydrologische Jahr 1909/10.
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mannigfachen Angaben der Schiffahrtsverbiande iiber den
Nutzen der Regulierung nachzupriifen.

Die Berechnung erfolgte nach der fiir Seeregulierungen
{iblichen Methode und umfasst die vier hydrologischen Jahre
1. Oktober 1909 bis 30. September. 1910, 1. Oktober 1889 bis
30. September 18go, 1. Oktober 1906 bis 30. September 1907
und 1. Oktober 1902 bis 30. September 1903.

In den Abbildungen 3 und 4 sind die Regulierungs-
vorgange fiir Wasserstinde, die den Hochwasserjahren
1890 und 1910 entsprechen wiirden, dargestellt.

Aus den vier berechneten Regulierungsjahren lassen
sich die nachstehenden Schliisse ziehen:

1. Bei den derzeitigen Niederwasserverhiltnissen des
Rheins zwischen Basel und Strassburg kann der Wasser-
spiegel des Rheins zum Zwecke der Schiffahrt mittelst der
Regulierung des Bodensees im Frithjahr und Herbst zu-
sammen um rund 50 Tage linger auf dem Pegelstand von
1,0 m in Basel gehalten werden.

Bei Beseitigung der sogenannten Ueberginge oder
Schwellen rheinaufwirts von Strassburg wiirde ein Pegel-
stand von 0,90 m bis 0,95 m in Basel fir die Schiffahrt
geniigen; dadurch wire es moglich, in 50 Tagen etwa
25 cm der Seespiegelhohe des Bodensees zu einer weitern
Hebung des Rheinwasserspiegels wahrend 10 bis 15 Tagen
zu gewinnen.

Die Regulierung des Bodensees hitte somit eine Ver-
lingerung der Schiffahrtsdauer von durchschnittlich zwei
Monaten zur Folge. Dabei ist also von einer eigentlichen
Niederwasserregulierung des Rheinlaufes zwischen Basel
und Strassburg noch abgesehen.

2. In der Niederwasserzeit tritt infolge der Regulie-
rung eine Zunahme der Abflussmenge von rund 1o 0/, ein.
Gleichzeitig gestattet das Wehr den Ausgleich der Nieder-
wassermengen. Diese konstante Wasserfiihrung des Rheines
im Winter weist gegeniiber der jeweiligen minimalen Rhein-
wassermenge eine Erhshung von 25 9/, im Mittel auf.

3. Die Regulierung des Hochwasserjahres 1890 gibt
die Anhaltspunkte zur Aufstellung einer ideellen Leitlinie
fiir die zukiinftigen Wasserspiegelhohen. (Diese Leitlinie

ist in Abbildung 5 dargestellt.) Darnach soll sich der

Seespiegel in der zweiten Halfte April auf der Senkungs-
grenze, in der zweiten Halfte August auf einer Hohe von
rund 3,60 m befinden und in der zweiten Halfte September
endlich soll der See die Staugrenze von 4,30 m

1. Der Hochwasserstand des Bodensees wird nach der
Regulierung die Hohe von yoo,42 m . M. oder 5,0 m
am Pegel in Rorschach nicht mehr iiberschreiten und der
Niederwasserstand wird nicht mehr unter 398,42 m . M.
oder 3,0 m am Pegel Rorschach fallen. F

Durch die Tieferlegung der Hochwasserstinde und
durch die Hebung der Niederwasserstinde des Sees er-
fahren die Uferbewohner in hygienischer und 8konomischer
Beziehung eine erhebliche Besserstellung.

2. Die ,,Schaffhauser Bedingung’ wird erfillt: Die
regulierte Wassermenge des Rheins beim Ausfluss aus dem
Untersee wird den Betrag von zooo m3/sek nicht tber-
schreiten.

3. Die Schiffahrtsdauer Basel-Strassburg erfahrt durch
die Verwendung des Bodensees als Reservebecken eine Ver-
lingerung von durchschnittlich zwei Monaten. Das Wehr
bietet ferner die Moglichkeit, die tigliche Wasserfiihrung
des Rheins derart auszugleichen, dass fir die Aufrecht-
erhaltung des Verkehrs innerhalb der Schiffahrtsperiode
Gewihr geboten ist.

4. Zugunsten der Kraftanlagen ergibt sich — neben
der Beriicksichtigung der Schiffahrt — eine Zunahme der
Abflussmenge aus dem Untersee in der Niederwasserzeit
um rund zo 9.

5. Die Wirkung der Rheindurchstiche im st. gallischen
Rheintale wird erhiht durch die Tieferlegung der Hoch-
und Mittelwasserstinde des Bodensees.

Die Regulierung des Bodensees verdient unbedingt
offentliches Interesse angesichts dieser zu erzielenden Vor-
teile. Die zar Regulierung nétigen Arbeiten sollten in jeder
Hinsicht eine kréftige Forderung erfahren.

Bern, den 11. Juni 1912.

Schweizerische Landeshydrographie.

JRi
Personal-Wohnhaus qanace WARMHAUS

der Villa Mendel up
in Wannsee o —

bei Berlin
(zu Tafel 17 u. 18).

TEMPER: AUS

erreichen. Abweichungen von dieser schemati-
schen Linie finden ihre Motivierung in den hydro-
metrischen Verhiltnissen des Einzugsgebietes des
Sees und in der Wasserfithrung des Rheins.

7. Die Wirkung der Tieferlegung der
Wasserstinde des Bodensees auf die Regulierung

RALTHAUS

im st. gallischen Rheintal.

Unzweifelhaft wird die Tieferlegung der
Hochwasserstinde des Bodensees um rund

2 S LI L

8o ¢m und die Senkung der mittlern. Sommer-
wasserstainde um 30 bis 50 cm wesentlich gtns-

Sowar-z worn-z worn-z screars

tigere Verhiltnisse fiir die Vorflut beider Durch-
stiche und auch eine Gefillserhdhung des Was-
serspiegels des Rheins zur Folge haben.

Zieht man die finanziellen Aufwendungen
der Rheindurchstiche und die damit erreichbare
Sohlenvertiefung in Betracht, so muss auch der
weitern Sohlensenkung von 20 bis 30 ¢ infolge

i
;
el

der Regulierung des Bodensees ein respektabler

Wert zuerkannt werden.

IV. Schlussfolgerungen.

FRIEDRIGH- KARL- STRASSE

Die Begutachtung der Regulierung des
Bodensees behandelt zwar die Korrektion der

Rheinstrecken zwischen Obersee und Untersee
und von Stein abwirts noch nicht in definitiver
Weise, doch koénnen die Resultate, die sich
aus der in diesem Gutachten vorgeschlagenen

i Abb, 1 und 2.
| @ o i
= Grundrisse vom Erdgeschoss
: s 0 und Obergeschoss.
sanar s (8] (em] e saua

Masstab 1:400.

Regulierung der Wasserstinde des Sees er-
geben, wie folgt zusammengefasst werden: L d

(Text auf Seite 75.)
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PERSONALWOHNHAUS DER VILLA MENDEL IN WANNSEE BEI BERLIN

ERBAUT DURCH ARCHITEKT HANS BERNOULLI, BASEL

Anfnahmen von W, Titzenthaler, Berlin Aetzungen von C, Angerer & Goschl, Wien



SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

1912, BAND LX (S. 75) Tafel 18

PERSONALWOHNHAUS DER VILLA MENDEL IN WANNSEE BEI BERLIN

Aetzung von C. Angerer & Géschl, Wien

ERBAUT DURCH ARCHITEKT HANS BERNOULLI, BASEL

Detail des riickwiirtigen Eingangs

Matt-Kunstdruck von Jean Frey, Ziirich 8aax



	Auszug aus dem Gutachten über die Regulierung des Bodensees

